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Auf eine Frist, während der Sie an Ihren Antrag gebunden wären, ver-
zichten wir.

Widerrufsbelehrung  
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhält-

nis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wieder-
um einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und
• die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die  
 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund.  Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf 
an folgende Faxnummer zu richten: 0231 / 54 33 – 490. Bei einem 
Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-Adresse zur rich-
ten: vertragvbs@volkswohl-bund.de.

Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei 
jährlicher Zahlungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 
1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher 
Zahlungsweise um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß 
Zahlungsweise pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen
Versicherung. Bitte lesen Sie die unten stehenden Informationen vor 
Abgabe Ihrer Vertragserklärung.

1. Informationen zum Versicherer

Ihr Vertragspartner
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG,
Südwall 37 - 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dietmar Bläsing (Sprecher), Dr. Gerrit Böhm, Celine Carstensen-
Opitz, Axel-Rainer Hoffmann 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rainer Isringhaus
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Wir betreiben folgende Versicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraft-
fahrt-, Sachversicherungen, Beistandsversicherung, sonstige Schaden-
versicherung.

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen entweder der Antrag oder die vorgeschlagene Ver-
sicherung (bei einer Anfrage) sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz 
beantragen, zugrunde.

Beitrag und Beitragszahlung
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsweise
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten oder im Versicherungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche 
Versicherungssteuer enthalten.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge können Sie dem Versicherungsschein sowie 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Insbesondere weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten Beitrages – solange die Zahlung noch nicht bewirkt 
ist – vom Vertrag zurücktreten können. Im Falle des Rücktritts erheben 
wir eine Geschäftsgebühr in Höhe von 20 % des Jahresbeitrags ohne 
Versicherungssteuer. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls 
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Wenn Sie die Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, können 
Sie den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fälligkeit des 
Beitrages können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, Antrags/
Anfrageformular sowie unser Angebot bei Ihrer Anfrage) nicht unbe-
fristet gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Änderungen dazu 
führen, dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag

Zustandekommen des Vertrags
Nach der Übermittlung werden wir Ihren Antrag prüfen und Ihnen ggf. 
den Versicherungsschein – ersatzweise eine Annahmeerklärung – 
zusenden. Mit deren Zugang bei Ihnen ist der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen. Bei einer Anfrage wird mit Zugang Ihrer unterschrie-
benen Vertragsannahmeerklärung bei uns der Versicherungsvertrag 
abgeschlossen.
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17. das auf den Vertrag anwendbare Recht;

18. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrages zu führen;

19. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang, dabei ist ausdrücklich dar-
auf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

20. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten, auf dem Antrags-/Anfrageformular oder im Versicherungs-
schein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die einzuhaltenden Fristen 
und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher 
Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur 
Verfügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden 
wir alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bereich Versicherungen), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn; Postfach 1308, 53003 Bonn.

Wir sind Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., Leipziger 
Straße 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), einer Schlichtungsstelle im Sinne 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetztes (VSBG), und nehmen an des-
sen Streitbeilegungsverfahren teil. Bei dem Ombudsmann können Sie bei 
Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung 
beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, 
unsere Entscheidung zu überprüfen. 

5. Information zur Verwendung Ihrer Daten

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene 
Daten von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser 
Daten ist grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versiche-
rungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG), der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),  
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus 
weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 
Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, 
die Sie im Internet unter www.volkswohl-bund.de abrufen können. 
Ebenfalls im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen 
unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teil-
nehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. 

Abschnitt 2  
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:  

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über 
die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer;

2.  entfällt

3.  a) die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver-
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Perso-
nenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

  b) entfällt

4.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

5.  entfällt

6.  Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere 
Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Ver-
sicherers;

7.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuwei-
sen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

8.  entfällt

9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesonde-
re zur Zahlungsweise von Prämien;

10. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

11. entfällt

12. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll;

13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und 
Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären 
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls 
zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgeho-
benen und deutlich gestalteten Form;

14. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

  b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den ver-
traglichen Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-
mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

16. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages zugrunde legt;
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Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwer-
wiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal 
als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge 
an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden 
sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe 
Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr 
Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Ein-
meldung von uns benachrichtigt.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. 
Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant
sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer 
in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über 
Ihren Schadenfall geben müssen.

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-his.de.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet 
sind, uns die Fragen zur Vorversicherung und Vorschäden vollständig 
und wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen 
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforder-
lich werden.

Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser 
Listen oder der Verhaltensregeln aus oder übersenden ihn auf Wunsch 
per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an:

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG
Vertrag VBS
Südwall 37 - 41
44137 Dortmund
E-Mail: vertragvbs@volkswohl-bund.de
Telefon: 0231 5433 - 151, Telefax: 0231 5433 - 490

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen. Genauere Informationen zu 
Ihren Rechten und den rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung 
können Sie unter www.volkswohl-bund.de abrufen.

6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS)

Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie 
andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffällig-
keiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer 
näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im 
Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein 
Kfz, betreffen. 

Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung
nicht in Einklang zu bringen ist.


